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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.2018

Norm

EheG §81

Rechtssatz

Ebenso wie es für die Aufteilung ohne Belang ist, wem bestimmte Bestandteile des Aktivvermögens „gehören“, kommt

es auch bei Schulden nicht darauf an, welcher Ehegatte gegenüber einem dritten Gläubiger verp4ichtet ist.

Entscheidend ist ausschließlich, ob es sich im Sinne des § 81 Abs 1 Satz 2 EheG um Schulden handelt, die mit dem

ehelichen Gebrauchsvermögen und den ehelichen Ersparnissen in einem inneren Zusammenhang stehen.
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